
und weiter entwickelt wird. In der Arbeit der Aktivs werden ohne 
alle formellen Vorbedingungen entsprechend den zu lösenden Pro
blemen sachkundige Bürger in breitem Maße wirksam. Ihre Bereit
schaft zur Mitarbeit erhöht sich von Jahr zu Jahr.

Die Aufgaben der Kommissionen der Volksvertretungen verlan
gen hohe Einsatzbereitschaft von jedem Abgeordneten sowie ständig 
wachsende politische und fachliche Qualifikation. Vornehmste Auf
gabe der Räte ist es deshalb, die Abgeordneten und anderen Mit
glieder der Kommissionen in ihrer umfangreichen gesellschaftlichen 
Tätigkeit zu unterstützen, ihnen alle notwendige Hilfe zuteil werden 
zu lassen und die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit zu för
dern. Die Arbeit in einer Kommission der Volksvertretung ist Ehre 
und Verpflichtung zugleich. Sie ist lebendiger Ausdruck der sich 
ständig entwickelnden sozialistischen Demokratie in der Deutschen 
Demokratischen Republik.
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